
Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung  von Studienbeiträgen 
und Hochschulabgaben der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

vom 15. März 2007 
vom 20. Januar 2009 

 
Aufgrund der §§ 2 Abs.4,  22 Abs.1 Nr. 3 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 
1. Januar 2007  ( GV. NRW. S. 474)  in Verbindung mit § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Erhebung von 
Studienbeiträgen und Hochschulabgaben (Studienbeitrags- und Hochschulabgabengesetz – 
StBAG) vom 21. März 2006 (GV. NRW. S. 120)  hat die Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
die  folgende Satzung erlassen: 
 
 

Artikel I 
 
Die Satzung  über die Erhebung von Studienbeiträgen und Hochschulabgaben der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster vom 15. März 2007  (AB Uni 2007/6 ) wird wie folgt geändert: 
 

1. § 7 wird folgender Absatz 3 angefügt.“ Studierende, die nachweisen, dass mindestens 
zwei ältere  Geschwister an einer Hochschule als Studierende  in einem Studiengang mit 
einem berufsqualifizierenden  Abschluss eingeschrieben sind, werden auf Antrag von der 
Beitragspflicht befreit.“ 

 
2.  § 8 Abs. 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: „die Mitwirkung als gewählte Vertreterin oder 

gewählter Vertreter in Organen der Hochschule, der Studierendenschaft, der 
Fachschaften der Studierendenschaft, im Vorstand der Ausländischen 
Studierendenvertretung oder in Organen der Studentenwerke gemäß der Anlage zu dieser 
Satzung, höchstens jedoch für sechs Semester der Beitragspflicht,“ 

 
3. § 16 Satz 2 wird gestrichen. 

 
 

 
Artikel II 

 
Diese Satzung tritt am 1. Oktober 2009  in Kraft. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 
17.  Dezember 2008. 
 
 
Münster, den  20. Januar 2009         Die Rektorin 
    

         
        Prof. Dr. Ursula Nelles 
 

 
 



Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über 
die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die 
Bekanntmachung von Satzungen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. Dezember 
1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
 
Münster, den  20. Januar 2009         Die Rektorin 

         
        Prof. Dr. Ursula Nelles 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 StBAG 
 
§ 20 Abs. 2 Satz 1 StBAG lautet wie folgt: 
 
„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes, des Hochschulgesetzes 
oder des Satzungs- oder des sonstigen Rechts der Hochschule kann gegen die Beitragssatzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 
 

a) die Beitragssatzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
 
b) das Präsidium oder das Rektorat hat den Senatsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
c) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.“ 
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